
VESE - Verband unabhängiger Energieerzeuger, eine Fachgruppe der SSES 
Aarbergergasse 21, 3011 Bern, www.vese.ch, E-Mail info@vese.ch 

 

Lizenzvereinbarung 

zur Nutzung der Daten-Funktionalität von pvtarif.ch 

zwischen dem 

Verband unabhängiger Energieerzeuger VESE (nachfolgend VESE genannt), Aarbergergasse 21, 
3011 Bern 

und  

_____________________________________________________ 
(Firma inkl. Anschrift und E-Mail / Telefon) 

nachfolgend „Lizenznehmer“ genannt 

Nachfolgend werden die Vertragsparteien gemeinsam als "Parteien" bezeichnet. 

1. Ausgangslage und Vertragsgegenstand 

VESE betreibt mit pvtarif.ch eine Informationsplattform bzgl. den Bedingungen für Photovoltaik 
(PV)-Betreiber. Basis dieser Plattform sind verschiedene Daten (im folgenden „PV-Daten“ genannt), 
beispielsweise die Rückliefertarife der Schweizer Netzbetreiber.  

Der Lizenznehmer will die PV-Daten in einem eigenen Projekt nutzen, er bekommt dafür von VESE 
eine Zugangsberechtigung zur Schnittstelle in Form eines „API-Keys“ ausgestellt. 

VESE stellt die PV-Daten in einem spezifizierten Format kostenfrei mittels API-Schnittstelle zur 
Verfügung,  die Dokumentation dieser Schnittstelle ist in einem separaten Dokument beschrieben  

Gegenstand dieses Vertrages sind die PV-Daten sowie die dazugehörige API-Schnittstelle. 

2. Rechte und Pflichten des Lizenznehmers 

VESE räumt dem Lizenznehmer unentgeltlich das nicht ausschliessliche, nicht unterlizenzierbare und 
nicht übertragbare Recht ein, die PV-Daten unter den nachtstehend beschriebenen 
Nutzungseinschränkungen zu nutzen. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, diese 
Nutzungseinschränkungen vollumfänglich einzuhalten. 

Der API-Key wird ausschliesslich für den Lizenznehmer bereitgestellt. Dieser verpflichtet sich, den 
mitgeteilten API-Key mit geeigneten technischen Mitteln zu schützen und diesen nicht weiterzugeben. 

3. Nutzungseinschränkungen 

Die PV-Daten unterliegen folgenden Nutzungseinschränkungen: 

a) Visualisierung: eine Visualisierung (z.B. in graphischer oder tabellarischer Art) der PV-Daten 
ist nicht zulässig, insbesondere nicht die Nutzung innerhalb von (geographischen) 
Kartenanwendungen, auch nicht zum Erweitern bereits vorhandenen Kartenmaterials 

b) das Verwenden der PV-Daten zum Erstellen, Korrigieren oder Erweitern eigener Datensätze 
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ist nicht zulässig 

c) die PV-Daten sind Änderungen und Aktualisierungen unterworfen. Aus diesem Grund ist es 
nicht zulässig, diese Daten lokal zwischenzuspeichern, der Datenbezug muss immer über die 
offizielle API-Schnittstelle erfolgen 

Ausnahmen: 

a) die PV-Daten dürfen für Studien / wissenschaftliche Zwecke uneingeschränkt genutzt werden, 
solange diese Nutzung nicht innerhalb einer Computeranwendung oder im Onlinebereich 
erfolgt, hier gelten obige Einschränkungen 

b) für Printzwecke gibt es keine Nutzungseinschränkungen 

4. Namensnennung 

Bei jeder Nutzung der PV-Daten oder davon abgeleiteter oder berechneter Daten müssen VESE und 
die Datenquelle namentlich in folgender Form genannt werden: Deutsch: „Rücklieferdaten: VESE / 
pvtarif.ch“; Französisch: ”Données des tarifs de rétribution: VESE / pvtarif.ch”; Italienisch: “I dati dei 
prezzi di ripresa: VESE / pvtarif.ch“ , bei elektronischen Publikationen (z.B. PDF, aber auch User 
Interfaces (im folgenden „GUI“) etc.) inkl. Hinterlegung der Begriffe „VESE“ und „pvtarif.ch“ mit einem 
Hyperlink: http://www.vese.ch und http://www.pvtarif.ch 

Platzierung des obengenannten Textes: 

in Publikationen: in direktem Kontext zu den publizierten Daten 

in Online-Anwendungen: 

bei Nutzung der PV-Daten in Textform: gut lesbar (mind. 10px) irgendwo im GUI oder dem PDF, z.B. 
in einem Abschnitt „Datengrundlagen“ (PDF) oder in einem „About-Fenster“ (GUI) 

bei Nutzung der PV-Daten in Graphiken: in direktem Kontext zur Graphik, z.B. direkt unterhalb der 
Graphik, gut lesbar (mind. 10px) 

5. Beginn und Dauer 

Diese Lizenzvereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch den Lizenznehmer in Kraft und kann von 
jeder Partei mit einer Frist von 30 Tagen ohne Angaben von Gründen jederzeit gekündigt werden.  

Eine sofortige Kündigung mit sofortigem Entzug des API-Keys von Seiten VESE bleibt in dringenden 
Fällen vorbehalten (z.B. bei Verstoss gegen die Nutzungseinschränkungen). 
Schadensersatzansprüche gegen VESE können aus einer sofortigen Kündigung nicht abgeleitet 
werden. 

Auch nach Auflösung des Lizenzvertrages gelten die Nutzungseinschränkungen von Ziff. 3 weiter.  

6. Haftung und Gewährleistung 

Die PV-Daten wurden und werden teilweise von Laien ohne spezifische, fachliche Ausbildung 
ermittelt. Der Lizenznehmer nimmt deshalb zur Kenntnis, dass die PV-Daten, bedingt z.B. durch 
Erfassungs- und/oder Programmierfehler (auch der API-Schnittstelle) fehlerhaft sein können. VESE 
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empfiehlt deshalb, die PV-Daten vor Verwendung sorgfältig zu plausibilisieren. 

Die API-Schnittstelle sowie die Daten sind eine Open-Source-Gratisdienstleistung des VESE und 
werden ohne jede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung, Haftung oder Garantie bereitgestellt. 
Diese gilt einschliesslich der Fälle, in denen die Daten für den vorgesehenen Zweck benutzt werden 
oder bei denen VESE unabsichtlich Rechte Dritter verletzt, d.h. die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko 
des Lizenznehmers. Auch ein dauerhaftes, fehlerfreies Funktionieren der Schnittstelle wird nicht 
garantiert. Bedingt z.B. durch ferienbedingte Abwesenheiten der verantwortlichen Personen kann die 
Funktionalität der Schnittstelle auch einmal länger eingeschränkt bzw. die Schnittstelle nicht erreichbar 
sein. 

In keinem Fall können VESE, die Autoren der API-Schnittstelle oder diejenigen, welche die Daten 
sammeln und/oder aufbereiten für jeglichen Schaden haftbar gemacht werden, egal, aus welchem 
Grunde dieser Schaden entstanden ist. Auch hat der Lizenznehmer keinen Anspruch auf 
Ersatzvornahme durch Dritte oder Entschädigung eigener Aufwendungen. 

Demzufolge wird jede Gewährleistung und jede Haftung von VESE und ihrer Erfüllungsgehilfen 
wegbedungen.  

7. Schutzrechte 

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, VESE von Schutzrechtsbehauptungen Dritter hinsichtlich der 
gelieferten PV-Daten unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. VESE hat in diesem Fall das 
Recht, nach eigenem Ermessen den Anspruch abzuwehren, einen Vergleich abzuschliessen oder die 
fraglichen Teile der PV-Daten einzustellen. 

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, VESE unverzüglich und schriftlich über derartige Ansprüche zu 
informieren, VESE die alleinige Kontrolle und Befugnis zur Vorbereitung und Durchführung der 
Verteidigung und/oder einem Vergleich einzuräumen und/oder VESE zu unterstützen und 
vollumfänglich zu kooperieren. 

8. Sanktionen 

Hält der Lizenznehmer die Lizenzvereinbarung nicht ein, darf ihm VESE sofort die Lizenz entziehen. 

Verstösst der Lizenznehmer gegen die Nutzungseinschränkungen von Ziff. 3, darf ihm VESE eine 
angemessene Frist setzen, um den Verstoss zu beheben. Wird der Verstoss nicht fristgerecht 
behoben, kann VESE eine Konventionalstrafe von CHF 10‘000 einfordern. Die Bezahlung der 
Konventionalstrafe entbindet den Lizenznehmer nicht von der Einhaltung des Lizenzvertrages, 
insbesondere der Nutzungseinschränkungen. 

Zusätzlich darf VESE bei jeder Vertragsverletzung – auch zusätzlich zu einer Konventionalstrafe - 
Schadenersatz geltend machen. 

9. Weitere Bestimmungen  

Sollten sich einzelne Bestimmungen oder Teile dieses Lizenzvertrags als nicht oder unwirksam 
erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit des Lizenzvertrages im Übrigen nicht berührt. Die Parteien 
werden in einem solchen Fall den Lizenzvertrag so anpassen, dass der mit dem nichtigen oder 
unwirksam gewordenen Teil angestrebte Zweck so weit wie möglich erreicht wird. 
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Der Lizenznehmer nimmt zur Kenntnis, dass VESE ihn als Referenz aufführen kann. 

Auf diesen Lizenzvertrag ist ausschliesslich Schweizerisches Recht anwendbar, unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. 
April 1980. 

Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist die Stadt Bern. 

 

Der Lizenznehmer: 

Ort:_________________________    Datum:__________________ 

 

Name(n): _____________________________________________________ 

 

Rechtsgültige Unterschrift(en): _____________________________________________________ 

 

10. Verwendungszweck / Versand API-Key 

Die PV-Daten werden für folgenden Zweck verwendet: 

 

_____________________________________________________ 
(Kurzbeschrieb des Verwendungszwecks, bei elektronischen Anwendungen inkl. Name der 
Anwendung  (bei Online-Anwendungen inkl. Webadresse) 

 

 

Der API-Key soll geschickt werden an:  

 

_____________________________________________________ 
(Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail) 

Bitte ausfüllen, unterschreiben und entweder eingescannt per E-Mail an info@vese.ch  
oder per Post an den 
Verband unabhängiger Energieerzeuger VESE c/o SSES, Aarbergergasse 21, 3011 Bern 

schicken. 
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